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M a n d a n t e n b r i e f  I I / 2 0 1 0  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen 
über rechtliche und steuerliche Änderungen.  
 
Besonders hinweisen möchten wir Sie auf die am 
17. Mai 2010 in Kraft getretene DL-InfoV, die den 
Erbringern von Dienstleistungen erhebliche Infor-
mationspflichten auferlegt.  
 
Die Informationen stellen keine rechtliche oder 
steuerliche Beratung dar und können eine individu-
elle Beratung nicht ersetzen. Sollten Sie zu einzel-
nen Themen noch Fragen haben, stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung.  
 
Gerne können Sie den Mandantenbrief zukünftig 
auch per Email erhalten. Sollten Sie dies wünschen, 
bitten wir um Mitteilung Ihrer Email-Adresse an 
maren.weichsel@grebing-partner.de). 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Grebing Wagner Boller & Partner 
 
 
 

Katja Möller  Oliver Stumm 
Wirtschaftsprüferin, Rechtsanwalt, Fachanwalt 
Steuerberaterin für Steuerrecht  

 
 
 
 

 
 

INHALT:  

· Steuertermine: Juli – September 2010 

· Dienstleistungs-Informationspflichten- 
Verordnung (DL-InfoV) 

· Einkommensteuer: 
Ø Aufteilung der Aufwendungen für ein 

von Ehegatten gemeinsam betrieblich 
genutztes häusliches Arbeitszimmer 

Ø Unbefristete unverzinsliche Gesellschaf-
terdarlehen sind bilanziell abzuzinsen, 
wenn nicht mit einer kurzfristigen Kün-
digung gerechnet werden muss  

Ø Neuregelung der Abzugsfähigkeit von 
Kosten für eine sowohl betrieblich als 
auch privat veranlasste Reise 

Ø Rückabwicklung eines Anteilsverkaufs 

Ø Studiengebühren sind keine außerge-
wöhnliche Belastung 

· Erbschaftsteuer/Schenkungsteuer 
Ø Erbfallkostenpauschbetrag kann nur 

einmal pro Erbfall abgezogen werden 
· Lohnsteuer/Sozialversicherung 
Ø Einmalige Kapitalabfindung von privaten 

Versicherungen bei freiwillig Kranken-
versicherten beitragspflichtig 

· Steuerstrafrecht 
Ø BGH erschwert strafbefreiende Selbst-

anzeige erheblich 
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Termine Juli – September 2010 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag3 

12.7.2010 15.7.2010 9.7.2010 

dto. 10.8.2010 13.8.2010 7.8.2010 
dto. 10.9.2010 15.9.2010 7.9.2010 

Kapitalertragsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-
schlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12.7.2010 15.7.2010 9.7.2010 

dto. 10.8.2010 13.8.2010 7.8.2010 
dto. 10.9.2010 15.9.2010 7.9.2010 
Einkommensteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag 10.9.2010 15.9.2010 7.9.2010 

Körperschaftsteuer, Solidari-
tätszuschlag 10.9.2010 15.9.2010 7.9.2010 

Gewerbesteuer 16.8.2010 19.8.2010 13.8.2010 
Grundsteuer 16.8.2010 19.8.2010 13.8.2010 
Sozialversicherung5 28.7.2010 entfällt entfällt 
dto. 27.8.2010 entfällt entfällt 
dto. 28.9.2010 entfällt entfällt 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt 
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung 

für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein 
einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
27.7.2009) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesonde-
re, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 

Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV)  
 
Am 17. Mai 2010 ist die DL-InfoV in Kraft getreten. Die Verordnung über Informationspflichten für Dienstleistungserb-
ringer (DL-InfoV) verpflichtet Dienstleister, zahlreiche Angaben zu ihrem Unternehmen sowie den rechtlichen Bedingun-
gen des Vertragsschlusses zur Verfügung zu stellen. Die Verordnung gilt zusätzlich zu zahlreichen bereits bestehenden 
Regelungen wie dem TMG (Impressumspflicht), dem BGB (Fernabsatzrecht), der BGB-Info-VO sowie der Preisangaben-
VO.  
 
1. Persönlicher Geltungsbereich der Informationspflichten 
 
 Die Verordnung gilt für nahezu alle Dienstleister, die in der EU niedergelassen sind, sowohl Gewerbetreibende als 

auch Freiberufler. 
 
 Sie gilt unter anderem nicht für folgende Dienstleister: 
 

· nicht wirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse  
· Finanzdienstleistungen (Banken, Kreditgewährung, Versicherungen)  
· Verkehrsdienstleistungen  
· Leiharbeitsagenturen  
· Gesundheitsdienstleistungen  
· Glücksspiele  
· private Sicherheitsdienste  
· staatlich bestellte Notare und Gerichtsvollzieher  
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2. Welche Informationspflichten müssen Dienstleistungserbringer erfüllen? 
 
 Die DL-InfoV unterscheidet zwischen Informationen, die stets zur Verfügung stehen müssen und Informationen, die 

nur auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Informationen müssen vor Abschluss eines Vertrages 
bzw. vor Erbringung der Dienstleistung, wenn kein schriftlicher Vertrag geschlossen wurde, zur Verfügung gestellt 
werden.  

 
3. Informationen, die stets zur Verfügung stehen müssen 
 

3.1. Familien- und Vornamen, bei rechtsfähigen Personengesellschaften und juristischen Personen die Firma un-
ter Angabe der Rechtsform,  

3.2. die Anschrift seiner Niederlassung oder, sofern keine Niederlassung besteht, eine ladungsfähige Anschrift; 
sowie weitere Angaben, die es dem Dienstleistungsempfänger ermöglichen, schnell und unmittelbar mit ihm 
in Kontakt zu treten, insbesondere eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse oder Faxnummer,  

3.3. wenn vorhanden, das Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder Genossenschaftsregister 
unter Angabe des Registergerichts und der Registernummer,  

3.4. bei erlaubnispflichtigen Tätigkeiten Name und Anschrift der zuständigen Behörde oder der einheitlichen Stel-
le,  

3.5. wenn vorhanden, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach § 27a Umsatzsteuergesetz  
3.6. für Dienstleistung in Ausübung eines reglementierten Berufs die gesetzliche Berufsbezeichnung, den Staat, 

in dem sie verliehen wurde und, falls er einer Kammer, einem Berufsverband oder einer ähnlichen Einrich-
tung angehört, deren oder dessen Namen,  

3.7. wenn vorhanden, die verwendeten allgemeinen Geschäftsbedingungen,  
3.8. wenn vorhanden, die verwendeten Vertragsklauseln über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über 

den Gerichtsstand,  
3.9. wenn vorhanden, bestehende Garantien, die über die gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinausgehen,  

3.10. die wesentlichen Merkmale der Dienstleistung, soweit sich diese nicht bereits aus dem Zusammenhang er-
geben,  

3.11. wenn vorhanden, Angaben zur Berufshaftpflichtversicherung, insbesondere den Namen und die Anschrift des 
Versicherers und den räumlichen Geltungsbereich.  

 
4. Informationen, die nur auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden müssen 
 

4.1. falls Dienstleistungen in Ausübung eines reglementierten Berufs erbracht werden, eine Verweisung auf die be-
rufsrechtlichen Regelungen und dazu, wie diese zugänglich sind,  

4.2. Angaben zu den vom Dienstleistungserbringer ausgeübten multidisziplinären Tätigkeiten und den mit anderen 
Personen bestehenden beruflichen Gemeinschaften, die in direkter Verbindung zu der Dienstleistung stehen 
und, soweit erforderlich, zu den Maßnahmen, die er ergriffen hat, um Interessenkonflikte zu vermeiden,  

4.3. die Verhaltenskodizes, denen er sich unterworfen hat, die Adresse, unter der diese elektronisch abgerufen 
werden können und die Sprachen, in der diese vorliegen, und  

4.4. falls er sich einem Verhaltenskodex unterworfen hat oder einer Vereinigung angehört, der oder die ein außer-
gerichtliches Streitschlichtungsverfahren vorsieht, Angaben zu diesem, insbesondere zum Zugang zum Verfah-
ren und zu näheren Informationen über seine Voraussetzungen.  

 
5. Art und Weise der Informationsübermittlung  
 

Die Dienstleister haben die Wahl, wie sie die Informationspflichten erfüllen. Wahlweise ist dies möglich:  
 
5.1. durch eine direkte, unaufgeforderte Mitteilung an den Dienstleistungsempfänger; 
5.2. durch eine Mitteilung am Ort der Leistungserbringung oder des Vertragsschlusses, so dass sie dem Dienst-

leistungsempfänger leicht zugänglich sind; 
5.3. durch elektronisch Zugänglichmachung an eine vom Kunden angegebene Adresse; 
5.4. durch  Mitteilung in allen von ihm dem Dienstleistungsempfänger zur Verfügung gestellten ausführlichen In-

formationsunterlagen über die angebotene Dienstleistung aufzunehmen.  
 
6. Folgen eines Verstoßes 
 

Die Verletzung der Pflichten kann eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld bis zu 1.000,00 € geahndet sind, 
darstellen. Es besteht auch die Gefahr von Abmahnungen. 
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Aufteilung der Aufwendungen für ein von Ehegatten gemeinsam betrieblich 
genutztes häusliches Arbeitszimmer 

 
Trotz umfangreicher Rechtsprechung zum häuslichen Arbeitszimmer musste der Bundesfinanzhof1 über einen bisher 
nicht entschiedenen Sachverhalt urteilen. Die Eheleute F und M waren jeweils zur Hälfte Gesellschafter einer GbR auf 
dem Gebiet der EDV. Im Streitjahr 1997 nutzten sie gemeinsam ein häusliches Arbeitszimmer zunächst in einer von 
ihnen gemieteten Wohnung, später in einem Einfamilienhaus, welches ihnen jeweils zur Hälfte gehörte. M war nur ne-
benberuflich für die GbR tätig, sodass F das jeweilige Arbeitszimmer zu 80 % nutzte. Das Gericht musste über die Zu-
ordnung des Aufwandes zwischen den Eheleuten und über die für ein häusliches Arbeitszimmer bestehenden Abzugsbe-
schränkungen befinden. Es entschied wie folgt: 
 
· Die Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer im Einfamilienhaus (AfA, Schuldzinsen, Energiekosten) sind nach 

dem Verhältnis der Miteigentumsanteile, nicht nach den zeitlichen Nutzungsanteilen zuzuordnen. 
· Die auf das häusliche Arbeitszimmer in der angemieteten Wohnung entfallenden Mietzinsen bzw. Energiekosten 

unterliegen der hälftigen Zuordnung zwischen den Eheleuten. 
· F kann die auf sie entfallenden Aufwendungen unbegrenzt abziehen, da das jeweilige häusliche Arbeitszimmer den 

Mittelpunkt ihrer gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildete. Wegen seines anderen Hauptberufs 
greift bei M die Abzugsbegrenzung für ein häusliches Arbeitszimmer in Höhe von 1.250 €. Diesen Höchstbetrag kann 
er nur anteilig geltend machen. 

· Die beiden im Streitjahr nacheinander genutzten häuslichen Arbeitszimmer (Mietwohnung/Einfamilienhaus) sind als 
ein Objekt anzusehen. Es erfolgt keine Verdoppelung des bei M abziehbaren Höchstbetrages. 

 
Hinweis: Mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2007 sind die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer 
nur noch abzugsfähig, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung 
bildet. In anderen Fällen ist kein Abzug - auch nicht beschränkt - mehr möglich. Allerdings wird dieses durch das Bun-
desverfassungsgericht2 überprüft werden. 
1 BFH, Urt. v. 23.9.2009, IV R 21/08, DStR 2010, S. 97, LEXinform 0179237 
2 FG Münster, Beschl. v. 8.5.2009, 1 K 2872/08, (BVerfG 2 BvL 13/09), LEXinform 5008291 
 
Unbefristete unverzinsliche Gesellschafterdarlehen sind bilanziell abzuzinsen, 

wenn nicht mit einer kurzfristigen Kündigung gerechnet werden muss 
 
Unverzinsliche Darlehen, die am Bilanzstichtag noch mindestens eine Restlaufzeit von 12 Monaten haben, sind in der 
Steuerbilanz gewinnerhöhend abzuzinsen. Der Bundesfinanzhof1 hatte hierzu folgenden Fall zu entscheiden: Eine GmbH 
hatte von ihren Gesellschaftern unverzinsliche Darlehen von 56 Mio. DM erhalten. In den Darlehensverträgen waren 
keine Rückzahlungsmodalitäten vereinbart. Das Finanzamt zinste die Darlehen auf 29 Mio. DM ab und erhöhte den 
Gewinn um den Differenzbetrag von 27 Mio. DM. Die GmbH argumentierte, wegen der fehlenden Rückzahlungsmodali-
täten würden die Vorschriften des BGB gelten, nach denen Darlehen mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden 
könnten. Sie hätten somit eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten. Eine Abzinsung müsse deshalb unterbleiben. 
 
Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht, weil Darlehen mit gesetzlicher Kündigungsfrist nur dann nicht abgezinst 
werden müssen, wenn kurzfristig ernsthaft mit einer Kündigung gerechnet werden muss. Weil die Gesellschafter die 
Darlehen niemals gekündigt hatten, war eine solche Absicht aber nicht glaubhaft zu machen. 
 
Tipp: Zur Vermeidung von steuerlichen Nachteilen sollten in unbefristeten Darlehensverträgen Zinssätze von mehr als 
0 % vereinbart werden, weil dann eine Abzinsung unterbleiben kann2. 
1 BFH, Urt. v. 27.1.2010, I R 35/09, DB 2010, S. 590, DStR 2010, S. 531, LEXinform 0179835 
2 BMF, Schr. v. 26.5.2005, DStR 2005, S. 1005, DB 2005, S. 1359, LEXinform 0579214 
 

Neuregelung der Abzugsfähigkeit von Kosten für eine sowohl betrieblich als 
auch privat veranlasste Reise 

 
Reisekosten sind grundsätzlich aufteilbar. Soweit sie ganz überwiegend beruflich veranlasst sind, ist der Abzug in vollem 
Umfang als Betriebsausgaben oder Werbungskosten möglich. Ein privat veranlasster Teil von völlig untergeordneter 
Bedeutung ist zu vernachlässigen. Umgekehrt sind aus privaten Beweggründen entstandene Aufwendungen mit einem 
völlig untergeordneten betrieblichen Anteil in vollem Umfang den privaten Lebenshaltungskosten zuzuordnen. Im Übri-
gen ist eine der Gewichtung entsprechende Aufteilung vorzunehmen, das gilt auch für die Fahrtkosten. 
 
Diese Beurteilung stellt eine Neuausrichtung und Abkehr von der bisher vertretenen Auffassung des Bundesfinanzhofs1 
dar. Für sogenannte gemischte Aufwendungen mit einer sowohl betrieblichen oder beruflichen Veranlassung auf der 
einen und einer privaten Veranlassung auf der anderen Seite galt bisher ein Abzugsverbot. Derartige Aufwendungen 
waren, von wenigen Ausnahmen abgesehen, insgesamt der Privatsphäre zuzuordnen und nicht abzugsfähig. In allen 
noch nicht rechtskräftig veranlagten Fällen und für die Zukunft ist nunmehr eine Aufteilung vorzunehmen. 
1 BFH, Beschl. v. 21.9.2009, GrS 1/06, DStR 2010, S. 101, DB 2010, S. 143, BFH/NV 2010, S. 285, LEXinform 0587569 
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Rückabwicklung eines Anteilsverkaufs 
 
Wird der Verkauf eines Anteils an einer Kapitalgesellschaft wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage rückgängig ge-
macht, kann dieses Ereignis steuerlich auf den Zeitpunkt der Veräußerung zurückwirken. Damit entfallen auch rückwir-
kend die steuerlichen Konsequenzen, die sich ansonsten aus diesem Veräußerungsgeschäft ergeben hätten. Nicht not-
wendig ist, dass eine solche Rückabwicklung zivilrechtlich erstritten wird. 
 
Wenn sich die Vertragsparteien darüber einig sind, dass der Abschluss des Vertrags zu unvorhergesehenen Ergebnissen 
führt und diesen deshalb aufheben, ist das anzuerkennen. Dies gilt auch, wenn unvorhergesehene steuerliche Ergebnis-
se der Grund für eine Aufhebung sind. Voraussetzung ist allerdings, dass der Vertrag vollständig rückabgewickelt wird, 
d. h. auch bereits erbrachte Leistungen zurückgewährt werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs1) 
1 BFH, Urt. v. 28.10.2009, IX R 17/09, LEXinform 0179822 
 

Studiengebühren sind keine außergewöhnliche Belastung 
 
Eltern machten 2004 die für ihren Sohn an eine private Hochschule gezahlten Studiengebühren in Höhe von 7.080 € als 
außergewöhnliche Belastung geltend. Das Finanzamt lehnte dies ab und gewährte lediglich den Sonderbedarfsfreibetrag 
von 924 €. 
 
Der Bundesfinanzhof1 bestätigte dies. Studiengebühren für den Besuch einer Hochschule sind nicht als außergewöhnli-
che Belastung abzugsfähig. Das Abzugsverbot sei auch verfassungsrechtlich nicht bedenklich. 
1 BFH, Urt. v. 17.12.2009, VI R 63/08, DStR 2010, S. 314, LEXinform 0179490 
 

Erbfallkostenpauschbetrag kann nur einmal pro Erbfall abgezogen werden 
 
Erbfallkosten, wie die Aufwendungen für die Bestattung des Erblassers, ein angemessenes Grabdenkmal, die Grabpflege 
und weitere unmittelbar im Zusammenhang mit der Abwicklung, Regelung der Verteilung des Nachlasses usw. können 
als Nachlassverbindlichkeiten bei der Erbschaftsteuer abgezogen werden. Können die Erbfallkosten nicht nachgewiesen 
werden oder sind diese sehr niedrig, kann ein Betrag von 10.300 € als Erbfallkostenpauschbetrag abgezogen werden. 
 
Dieser Pauschbetrag gilt nur einmal pro Erbfall, sodass Miterben ihn nur anteilig beanspruchen können. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs1). 
1 BFH, Beschl. v. 24.2.2010, II R 31/08, DStRE 2010, S. 481, LEXinform 0179230 
 

Einmalige Kapitalabfindung von privaten Versicherungen bei freiwillig Kran-
kenversicherten beitragspflichtig 

 
Lässt sich ein freiwillig versichertes Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung den Kapitalbetrag einer von ihm 
abgeschlossenen privaten Rentenversicherung auszahlen, so darf dieser anteilig als beitragspflichtige Einnahme bei der 
gesetzlichen Krankenversicherung berücksichtigt werden. Dies hat das Bundessozialgericht1 entschieden. 
 
Ein 67-jähriger freiwillig Krankenversicherter hatte die Abfindung einer privaten Rente durch einmalige Kapitalzahlung 
beantragt und hierfür ca. 16.600 € erhalten. Daraufhin setzte die Krankenkasse für ihn höhere Beiträge fest. Dabei 
berücksichtigte sie die Kapitalzahlung der privaten Rentenversicherung in der Weise, dass diese zehn Jahre lang mit 
1/120 des Auszahlungsbetrages in die Berechnung der beitragspflichtigen Einnahmen des Versicherten einfließen sollte. 
Die hiergegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg. 
 
Das Bundessozialgericht hatte bereits früher entschieden, dass privatrechtliche Renten bei der Beitragsfestsetzung be-
rücksichtigt werden dürfen2. Diese Anrechnung sei im vorliegenden Fall auch der Höhe nach nicht zu beanstanden. 
1 BSG, Urt. v. 27.1.2010, B 12 KR 28/08R              2 § 240 Abs. 1 SGB i. V. m. der Satzung der Krankenkasse 
 

BGH erschwert strafbefreiende Selbstanzeige erheblich 
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Beschluss vom 20. Mai 2010 (1 StR 577/09) die Anforderungen an eine strafbe-
freiende Selbstanzeige nach § 371 AO in wesentlichen Punkten verschärft.  
 
Der BGH fordert, dass der Steuerpflichtige „reinen Tisch“ macht und alle Konten offen legt bzw. alle sonstigen bisher 
verschwiegenen Angaben nachholt. Sog. „Teilselbstanzeigen“ wird damit vom BGH ein Riegel vorgeschoben. Denn das 
Privileg der Straffreiheit soll bei Teilselbstanzeigen versagt werden (Änderung der Rechtsprechung).  
 
Außerdem hat der BGH zum Merkmal der Tatendeckung, bei dem eine strafbefreiende Selbstanzeige gesperrt ist (§ 371 
Abs. 2 AO) eine Konkretisierung vorgenommen. Der Sperrgrund des § 371 Abs. 2 Nr. 1 a Alt. 2 AO („Erschienen des 
Amtsträgers zur Ermittlung einer Steuerstraftat“) betrifft nicht nur Taten, die vom Ermittlungswillen des erschienenen 
Amtsträgers gedeckt sind, sondern auch solche, die damit in sachlichem Zusammenhang (z. B. dieselbe Steuerart und 
identische Einkunftsquellen bei weiteren Besteuerungszeiträumen) stehen. Tatendeckung gem. § 371 Abs. 2 Nr. 2 AO 
erfordert weder einen hinreichenden Tatverdacht im Sinne des § 170 StPO noch die Entdeckung des konkreten Täters 
oder den Schluss auf ein vorsätzliches Handeln.  


